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A. Problemeinführung

I. Moderner Terrorismus als Gefahr
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Spätestens nach den schrecklichen Terroranschlägen im Jahr 2015 in Frank-
reich war klar, dass uns die Auswirkungen globaler Konflikte auch mitten in
Europa empfindlich treffen können. In einer bisher beispiellosen, islamistisch
motivierten Attentatsserie wurden am 13. November 2015 in Paris 130 Menschen
getötet und weitere 683 verletzt.1 Die Täter waren paramilitärisch ausgebildet
und ausgerüstet. Sie setzten Pistolen, Sturm-/Maschinengewehre2, Sprengstoffe,
Körperpanzerung und Panzerabwehrwaffen ein – in dieser Form und Organisa-
tion zumindest in Europa ein vermeintlich neuartiger „hochgerüsteter“ Tätertyp.3

Die Presse attestierte eine totale Überforderung der französischen Sicherheits-
kräfte im Umgang mit dieser Situation.4 Verschiedene Rüstungskonzerne und

1 Vgl. Vincent, Attentat du 13-Novembre: deux ans après, les révélations de l’en-
quête, in: Le Monde v. 11.11.2017, abrufbar unter https:/ /www.lemonde.fr/attaques-a-
paris/article/2017/11/11/attentat-du-13-novembre-deux-ans-apres-les-revelations-de-l-
enquete_5213555_4809495.html#TRWwXcOqa7iZB685.99 (abgerufen am 15.04.2021).

2 Die Begriffe „Sturmgewehr“ und „Maschinengewehr“ eignen sich jeweils nicht zur
exakten Beschreibung eines Waffentyps. Gemeint sind in der Regel vollautomatische
Gewehre, welche zur Abgabe von Feuerstößen in der Lage sind. Die Begriffe werden
zum Teil synonym gebraucht und sind im Einzelfall nur schwer voneinander abgrenz-
bar. Im Detail zu diesen Waffensystemen infra D. I.

3 Mit näheren Informationen zur Bewaffnung der Täter Salloum, Arsenal der Pariser
Attentäter, in: Spiegel Online v. 15.01.2015, abrufbar unter http://spiegel.de/politik/aus
land/terror-in-paris-die-waffen-der-attentaeter-a-1013134.html (abgerufen am 15.04.
2021); einleitend zur Thematik Schmidt-Radefeldt, in: Kischel/Kielmansegg (Hrsg.),
Rechtsdurchsetzung mit militärischen Mitteln, 1 (46 f.); mit einem Wirkmittelvergleich
Schmidt/Knopp, CILIP 116/2018, 30 (37). Hochgerüstete Tätertypen sind allerdings
kein völlig neues Phänomen: Die Täter der Terrorgruppe „Schwarzer September“ waren
zum Beispiel bereits im Jahr 1972 mit Sturmgewehren des Typs AK-47 bewaffnet, vgl.
Bohr/Frohn/Latsch/et al., Die angekündigte Katastrophe, Der Spiegel 30/2012, 34 ff.

4 Vgl. Finkenzeller, Die Angst ist zurück, in: Zeit Online v. 12.12.2018, abrufbar unter
https:/ /www.zeit.de/gesellschaft /zeitgeschehen/2018-12/terrorverdacht-in-frankreich-
strassburg-anschlag-weihnachtsmarkt-furcht-ausnahmezustand (abgerufen am 15.04.
2021); zu den „katastrophalen“ Zuständen bei der französischen Polizei Meister, Die
katastrophalen Zustände bei der französischen Polizei, in: Welt v. 04.07.2018, abrufbar
unter https://www.welt.de/politik/ausland/article178737236/Interner-Bericht-Die-kata
strophalen-Zustaende-bei-der-franzoesischen-Polizei.html (abgerufen am 15.04.2021);
vgl. Nossiter, Response to Paris Attacks Points to Weaknesses in French Police Struc-
ture, in: New York Times v. 31.12.2015, abrufbar unter https:/ /www.nytimes.com/2016/
01/01/world/europe/response-to-paris-attacks-points-to-weaknesses-in-french-police-
structure.html (abgerufen am 15.04.2021).



Medien sowie die Politik haben als Reaktion ein dunkles und beängstigendes Zu-
kunftsszenario vorgezeichnet. Sie befürchten, dass solche Terrorlagen auch in
Deutschland jederzeit auftreten könnten.5 Weitere terroristische Anschläge, wel-
che im Jahr 2015 weltweit erfolgt sind, wirkten hier noch zusätzlich als Katalysa-
tor.6 Da die Abwehr terroristischer Gefahren grundsätzlich in die Zuständigkeit
der Polizei fällt – nur ganz ausnahmsweise ist ein Streitkräfteeinsatz im Innern
zu diesem Zweck denkbar7 –, folgte daraufhin eine lebhaft geführte Diskussion
über die Frage, ob die deutsche Polizei für die Abwehr solcher und ähnlicher
Anschläge ausreichend gerüstet ist.8 Kritisiert wurde insbesondere, dass die poli-
zeiliche Ausrüstung und Bewaffnung den neuartigen Gefahrensituationen nicht
mehr gerecht werden könne.9 Welche Maßnahmen deswegen notwendig wären,
war in den Fokus der Sicherheitspolitik gerückt.10

II. Bundesweite Militarisierung der Polizei

Die Antwort auf diese Frage gestaltet sich allerdings nicht einfach, da sich der
moderne Terrorismus als extrem vielseitige und asymmetrische Gefahr darstellt.
Besonders perfide erscheint beispielsweise die Verwendung unkonventioneller
Waffen durch die Täter, etwa wenn LKW missbraucht werden, um in Menschen-
mengen zu rasen und dabei wahllos Menschen zu töten oder zu verletzen.11 Ähn-
lich verhält es sich mit Sprengstoffattentaten und spontanen Messer-Attacken.
Solche Gefahren können – wie intendiert – nur schwer vorhergesehen oder gar

20 A. Problemeinführung

5 Vgl. Schmidt/Knopp, Cilip 116/2018, 30 (34 f.).
6 Für eine Übersicht über das terroristische Lagebild im Jahr 2015 vgl. Vision of

Humanity, Global Terrorism Index Report 2016, S. 1 ff., 14 ff., abrufbar unter https://re
liefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Global%20Terrorism%20Index%202016_0.
pdf (abgerufen am 15.04.2021).

7 Jedenfalls solange kein Fall der Verteidigung im Sinne des Art. 87a Abs. 1, 2 GG
vorliegt. Ausführlich dazu siehe infra B. I. 1. a) aa)–bb).

8 So forderte etwa der damalige Vorsitzende der Innenministerkonferenz Roger Le-
wentz in einem Interview mit der Welt: „Die Polizei braucht auch schwere Waffen“,
denn „[. . .] Wir müssen für Waffengleichheit sorgen“, in: Welt v. 06.03.2015, abrufbar
unter https:/ /www.welt.de/politik/deutschland/article138112335/Die-Polizei-braucht-
schwere-Waffen.html (abgerufen am 15.04.2021). Auch die Paralleldiskussion um den
Einsatz der Streitkräfte im Innern ist deswegen neu entflammt, vgl. etwa Bäumerich/
Schneider, NVwZ 2017, 189 (189ff.). Zur bisherigen Polizeibewaffnung siehe Berners,
Polizeipraxis 02/2018, 32 (32 ff.).

9 Vgl. die supra in Fn. 8 genannten Quellen. Mit wehrtechnischen Erläuterungen
Roth, Polizeipraxis 01/2017, 18 (passim).

10 Näher dazu Schmidt-Radefeldt, in: Kischel/Kielmansegg (Hrsg.), Rechtsdurchset-
zung mit militärischen Mitteln, 1 (46 f.).

11 Vgl. Spiegel Online v. 10.06.2017, Anschlag in London – Attentäter wollten mit
Lkw angreifen, abrufbar unter http:/ /www.spiegel.de/politik/ausland/london-atten
taeter-wollten-offenbar-mit-einem-lkw-angreifen-a-1151520.html (abgerufen am 15.04.
2021).



effektiv abgewehrt werden.12 Wohl aufgrund dieser Schwierigkeiten waren die
neuartigen, hochgerüsteten Täter in den Fokus der Reformdebatte gerückt, denn
gegen diese ließen sich immerhin konkrete Maßnahmen treffen. Es sollte für
„Waffengleichheit“ gesorgt werden,13 indem die größte polizeiliche Aufrüstungs-
welle seit den 1970ern initiiert wurde, welche bis heute nicht abgeschlossen ist.14

Nach Jahren der Abrüstung erfolgte genau hier die Initialzündung für eine er-
neute Militarisierung der Polizei.15

1. Maschinengewehre, Granaten,
gepanzerte Einsatzfahrzeuge und mehr

Sowohl die Bundes-, als auch die Landespolizeien wurden fortan mit deutlich
schlagkräftigeren Waffensystemen und verbesserter Schutzausrüstung ausgestat-
tet. Allein im Jahr 2017 haben die verschiedenen Bundesländer dafür mehr als
210 Millionen Euro investiert.16 Dem aufgeworfenen Problem einer möglichen
polizeilichen Unterbewaffnung sollte hauptsächlich durch die Beschaffung von
Sturmgewehren entgegengewirkt werden. So bestellten Bund und Länder in gro-
ßer Stückzahl u. a. Gewehre des Typs H&K G3617, H&K G27/G3818, Sig Sauer
MCX19, FN SCAR-L20 und Maschinenpistolen des Typs H&K MP721. Mit dem
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12 Daher werden die Militarisierungsmaßnahmen zum Teil als „ineffektiv“ kritisiert,
vgl. Winkler/Bollmann, Militarisierte Polizeipräsenz: Ist das wirklich Sicherheit?, in:
LTO v. 03.01.2018, abrufbar unter https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/militari
sierung-polizei-innere-sicherheit-terrorabwehr-verfassungsrecht/ (abgerufen am 15.04.
2021); Weinrich, NVwZ 2018, 1680 (1684).

13 Vgl. die supra in Fn. 8 genannten Quellen.
14 Zum Umfang der geplanten Aufrüstungsvorhaben Roth, Polizeipraxis 01/2017, 18

(18 ff.). Insbesondere mangelnde Ausbildungsmöglichkeiten und technische Probleme
bremsen den Militarisierungsprozess allerdings bis heute aus, vgl. dazu etwa Gehm, Poli-
zei in SH schießt ihre neuen MCX-Sturmgewehre kaputt, in: SHZ v. 11.01.2021, abrufbar
unter https://www.shz.de/30881272 (abgerufen am 25.10.2021); Lier, Berlins Anti-Ter-
ror-Sturmgewehr verstaubt, in: BZ v. 07.08.2021, abrufbar unter https:/ /www.bz-ber
lin.de/berlin/berlins-anti-terror-sturmgewehr-verstaubt (abgerufen am 25.10.2021).

15 In der deutschen Polizeigeschichte gab es mit dem Bundesgrenzschutz schon ein-
mal eine paramilitärische Polizeistruktur, welche zum Teil sehr kritisch betrachtet
wurde, vgl. dazu jeweils m.w.N. Ronellenfitsch, VerwA 1999, 139 (144ff.); Schmidt-
Radefeldt, in: Kischel/Kielmansegg (Hrsg.), Rechtsdurchsetzung mit militärischen Mit-
teln, 1 (36 f.); Willich, BGS, S. 77 ff.

16 Vgl. Friedrichs, Jeder will das Sturmgewehr, in: Zeit Online v. 08.11.2017, abruf-
bar unter https://www.zeit.de/2017/46/polizei-waffen-ausstattung-bundeslaender (ab-
gerufen am 15.04.2021).

17 In den Varianten G36, G36K (Kurz) und G36C (Compact), welche sich hauptsäch-
lich durch die Lauflänge unterscheiden; vgl. zu den zahlreichen Konfigurationsvarian-
ten der H&K G36-Modellreihe Weisswange, Handwaffen und Panzerabwehrhandwaffen
der Bundeswehr, S. 130 und Roth, Polizeipraxis 01/2017, 18 (passim).

18 Vgl. Roth, Polizeipraxis 01/2017, 18 (18).
19 Vgl. SHZ v. 23.04.2018, Für Terrorlagen: Das ist die neue Ausstattung der Polizei

in SH, abrufbar unter https://www.shz.de/regionales/schleswig-holstein/fuer-terrorlagen-


